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So funktioniert das Hausarztmodell
Mit der Wahl des Hausarztmodells verzichten Sie auf die freie 
Arztwahl. Sie verpflichten sich, im Krankheitsfall immer zu
erst den Hausarzt (Gatekeeper) aufzusuchen. Ausgenommen 
von dieser Pflicht sind Notfälle, die jährliche gynäkologische 
Vorsorgeuntersuchung, der Kinderarzt sowie Kontrollunter
suchungen beim Augenarzt. Der gewählte Hausarzt ist für Ih
re medizinische Betreuung zuständig.  

Wahl des Hausarztes
Die KRANKENKASSE SLKK stellt ihren Versicherten auf der 
Homepage eine Liste von Hausärzten zur Verfügung, die am 
Hausarztmodell beteiligt sind. Es handelt sich dabei in den 
meisten Fällen um Ärzte, die entweder allein oder in Praxis
gemeinschaften niedergelassen sind. Die versicherte Person 
wählt daraus zu Beginn des Vertragsverhältnisses einen gut zu 
erreichenden Arzt in Wohnortnähe aus und legt sich auf die
sen fest. Wenn es medizinisch notwendig ist, werden die Ver
sicherten von ihm zu einem Spezialisten überwiesen. 

Ziehen Sie um oder schliesst eine Hausarztpraxis melden Sie 
sich umgehend bei der KRANKENKASSE SLKK um zusammen 
einen neuen Hausarzt zu suchen. Sollte es seitens der versi
cherten Person andere Gründe für einen Hausarztwechsel 
 geben, so steht die KRANKENKASSE SLKK auch dann immer 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vorteile des Hausarztmodells
•  Erstbehandlung und Behandlungskoordination durch den 

Arzt Ihres Vertrauens
•  Der Hausarzt verschreibt nach Möglichkeit kostengünsti

gere Generika
•  Prämien sparen dank Managed Care
•  Augen, Kinder sowie Frauenarzt können Sie unabhängig und 

ohne vorherige Konsultation durch den Hausarzt aufsuchen, 
sofern es sich nicht um einen operativen Eingriff handelt

SLKK-HomeCare
Konsultieren Sie Ihren Hausarzt als erste Anlaufstelle bei medizinischen Problemen.

KRANKENKASSE SLKK
Hofwiesenstrasse 370 
CH-8050 Zürich

T +41 (0)44 368 70 30
info@slkk.ch
www.slkk.ch

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Text die männliche Form 
verwendet; die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.


